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1. Dem Antrag wird stattgegeben. 
 
 

2. Die in dem Antrag erbetene weitere Information wird untenstehend erteilt. 
 
 

3. Verwaltungsgebühren werden nicht erhoben. 



Unterkunft in den vertragsgebundenen Unterkünften des LAF aus Anmietungskosten sowie 

Kosten für die Betreiber zusammensetzt, sind diese entsprechend kostenintensiv. Um einer 

wirtschaftlichen Überforderung der zur Kostenerstattung Verpflichteten entgegenzuwirken, hat 

das Land Berlin von der Möglichkeit der Erhebung einer Pauschale Gebrauch gemacht, der 

eine sorgfältige Gebührenkalkulation zugrunde liegt. 

Der Gebührenkalkulation liegt eine Einheitsgebühr für sämtliche Arten von 

vertragsgebundenen Unterkünften zugrunde. Abweichungen in den Qualitätsstandards sind 

dabei unvermeidbar. In Berlin sind diese Abweichungen aufgrund der vertraglichen Bindung 

im Rahmen der Qualitätssicherung jedoch begrenzt. Die Erhebung einer Einheitsgebühr ist 

grundsätzlich zulässig und gerechtfertigt, da die untergebrachte Person in eine Unterkunft 

zugewiesen wird und insoweit keine Wahlmöglichkeit hat. Unter Umständen sind aber sogar 

Unterkünfte mit schlechterem Standard tatsächlich aber kostenintensiver, zudem ergibt sich 

aber schon aus der Vertragsbindung sämtlicher Unterkünfte mit dem LAF eine 

Qualitätssicherung. Der durchschnittliche Kostensatz (= Tagessatz der Betreiber + Kosten für 

die Anmietung der Gebäude), gemessen an der durchschnittlichen Auslastung (95%) beträgt 

in den Unterkünften 26,56 € pro Person pro Tag, ohne Betreuungskosten. Nach Abzug der 

nach Rechtsprechung nichtumzulegenden Kosten (für Leerstand, Überkapazitäten, Betreuung 

und Bewachung sowie für staatliche Bedienstete, denen der verwaltungsmäßige Vollzug und 

Betrieb der Unterkünfte obliegt), beträgt dieser umlegbare Kostensatz durchschnittlich 16,18 

€ pro Person pro Tag, sprich einer monatlichen Gebühr von 491,82 € (die jedenfalls nach 87 

Abs.1 AsylbLG voll zu erstatten wären). Diese an sich gebotene kostendeckende Umlage, 

erscheint indes gemessen an der Art der Unterkunft vor allem aber im Lichte des 

Sozialstaatsprinzips und einer drohenden wirtschaftlichen Überforderung nicht 

verhältnismäßig, weshalb ein Abschlag von 30 % (für Qualitätsstandards) vorgenommen 

worden ist, mithin die Gebühr in Höhe von 344 Euro festgelegt wurde. Diese Gebühr trägt 

nach sorgfältiger Prüfung dem Spannungsverhältnis zwischen Kostendeckungsprinzip 

einerseits und dem Äquivalenzprinzip sowie dem Sozialstaatsprinzip andererseits Rechnung. 

Rechtsgrundlagen 

Gesetz zur Förderung der Informationsfreiheit im Land Berlin (Berliner 

Informationsfreiheitsgesetz - IFG) vom 15.10.1999, im Internet veröffentlicht unter 

http://aesetze.berlin.de/jportal/?quellesjlink&query=InfErFG+BE&psml=bsbeprod.psml&max 

=true&aiz=true 
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Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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